
 

 

 

 

 

Bekanntmachung gemäß § 26 Abs. 1 des Nds. Kammergesetzes für 

die Heilberufe 

Änderung der Kammersatzung der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen auf 

Beschluss der Kammerversammlung vom 29.04.2017:  

 

Artikel 1 

 

Die Kammersatzung der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen vom 18. Oktober 

2000,  zuletzt geändert am 25. April 2009, wird auf Beschluss der Kammerversammlung 

vom 29. April 2017 wie folgt geändert: 

1. § 10 wird wie folgt neu formuliert: 

Bekanntmachungen von Satzungen und anderen Beschlüssen der  

Kammerversammlung 

(1) 
1
Die Psychotherapeutenammer verkündet eine von der Kammerversammlung 

beschlossene Satzung dadurch, dass sie diese auf ihrer Internetseite dauerhaft 

bereitstellt. 
2
Dabei gibt sie den Tag der Bereitstellung an. 

3
In der Zeitschrift 

„Psychotherapeutenjournal" weist sie auf die beschlossene Satzung hin und nennt die 

Internetadresse, unter der sie bereitgestellt ist. 

(2) Andere Beschlüsse der Kammerversammlung macht die Kammer in entsprechender 

Anwendung des Absatzes 1 bekannt. 

(3) Absatz 2 gilt für sonstige Beschlüsse der Kammerversammlung sinngemäß. 

 

2. aus §§ 10 bis 25 wird §§ 11 bis 26 

 

 



 

 

 

 

 

Artikel 2 

Die Satzungsänderung tritt am Tage nach ihrer Verkündung auf der Internetseite der 

Psychotherapeutenkammer in Kraft. 

Die vorstehende Änderung der Kammersatzung wird hiermit ausgefertigt und im 

Psychotherapeutenjournal verkündet.  

Hannover, den 20.11.2017 

 

Roman Rudyk  

Präsident der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen  


